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Art. 108 StSV: Begriff
«Radioaktive Abfälle sind radioaktive Materialien, die nicht 
weiter verwendet werden und nicht nur NORM enthalten.»
Art. 109 StSV: Weiterverwendung
Eine Weiterverwendung ist erlaubt, wenn sie innerhalb von 
3 Jahren seit der letzten Verwendung stattfindet.
Art. 117 StSV: Abklinglagerung
Radionuklide mit Halbwertszeiten von < 100 Tagen sind im 
Betrieb abklingen zu lassen (P-32, S-35, Tc-99m usw.).
Art. 119 StSV: Ablieferungspflichtige radioaktive Abfälle
Radioaktive Abfälle müssen an die Sammelstelle des 
Bundes abgeliefert werden. Ausgenommen sind:
− radioaktive Abfälle, die an die Umwelt abgegeben 

werden dürfen
− radioaktive Abfälle mit kurzer Halbwertszeit nach Artikel 

117.

Gesetzliche Grundlagen

fedlex.admin.ch / Strahlenschutzverordnung (StSV, SR 814.501)
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1. Beschriften Sie radioaktive Abfälle zur Abklinglagerung mit 
Warnzeichen, dem Nuklid, der Aktivität, der Gruppe/Institut sowie 
den Angaben der verantwortlichen Person (Sachverständige).

 Tipp: berechnen Sie die Abklingdauer

2. Wenn: 
kein Platz vorhanden ist die radioaktiven Abfälle im eigenen (C-
Labor) abzuklingen, oder 
keine geeichten Messmittel zur Verfügung stehen, 
geben Sie die radioaktiven Abfälle in der zentralen Sammelstelle von 
Sicherheit und Umwelt ab.

3. Alle Warnzeichen und Hinweise auf Radioaktivität müssen 
entfernt oder unkenntlich gemacht werden!

Kurzlebige Nuklide (HWZ < 100d)

Screenshot NuklidCalc (BAG)
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Befreiung und Freimessung – Entsorgung als inaktiver Abfall

Folgende Kriterien müssen erfüllt und nachgewiesen werden:
a. maximale Ortsdosisleistung in 10 cm Abstand < 0.1 μSv/h,
b. entweder spezifische Aktivität [Bq/g] < Befreiungsgrenz (LL) oder 

absolute Aktivität [Bq] < als 1000 g x LL,
c. Oberflächenkontamination < 1 Richtwert (CS).

Abgabe an die Umwelt
Pro Bewilligung und Woche dürfen radioaktive Abfälle als Betriebskehrich oder mit dem Abwasser entsorgt werden: 
a. entweder spezifische Aktivität [Bq/g] < Befreiungsgrenz (LL) oder 

absolute Aktivität [Bq] < als 10’000 g x LL,
b. maximale Ortsdosisleistung in 10 cm Abstand < 0.1 μSv/h,
c. Oberflächenkontamination < 1 Richtwert (CS).

− Vorbehalten bleiben höhere Aktivitäten, deren Abgabe explizit in der Bewilligung festgelegt sind!
− Achtung: Jahresumsatzmeldung!
− Standort Irchel: Bewilligungen dürfen nicht addiert werden!  Unbedingt mit Sicherheit und Umwelt absprechen!

Bild: Sicherheit und Umwelt
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Langlebige Nuklide (HWZ > 100d)

a. C-14 und H-3 Abfälle
C-14 und H-3 Abfälle dürfen in definierten Aktivitäten an die Umwelt 
abgegeben werden:
− 1’000 x LL = nicht radioaktiv
− 10’000 x LL = Buchhaltung (Jahresumsatzmeldung BAG)
pro Woche / Bewilligung und Standort als Betriebskehricht oder Abwasser 
(direkt ins Chemieabwasser, nicht über Sammeltanks!)

Höhere Aktivitäten werden i.d.R. durch Sicherheit und Umwelt entsorgt 
(Verbrennungsanlagen mit Bewilligung BAG, PSI-Sammelaktion):

Sicherheit und Umwelt muss dazu das Nuklid, die Aktivität, die chemisch-
physikalische Form kennen! Die Abfälle müssen stabil und wenn möglich pH-
neutral sein.

Bild: Sicherheit und Umwelt

Nuklid 1LL 1000xLL 10‘000xLL

H-3 OBT 100 Bq/g 100 kBq 1 MBq

C-14 1 Bq/g 1 kBq 10 kBq
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Langlebige Nuklide (HWZ > 100d)

b. Uran-, Thorium- und Plutonium-Abfälle

Sämtliche Uran-, Thorium- und Plutonium-haltigen Abfälle UND 
Verbindungen müssen dem Bundesamt für Energie (BFE) gemeldet 
werden.
 URANYLACETAT usw.
Sämtliche Abfälle müssen an Sicherheit und Umwelt abgegeben 
werden 
Ausnahme: Abfälle, die nur noch Spuren von U-Ac enthalten:
z. Bsp.: Grids, Waschflüssigkeit (2. Zyklus), leicht kontaminierte 
Parafilme usw.

Die Entsorgung erfolgt über einen spezialisierten Betrieb, ist aber 
wegen technischen Schwierigkeiten bis auf weiteres nicht möglich! 

Bild: Sicherheit und Umwelt

Bild: Sicherheit und Umwelt (BFE Inventar)
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Langlebige Nuklide (HWZ > 100d)

c. Andere Nuklide

Andere langlebige Radionuklide und aktivierte Abfälle werden 
über die Sammelaktion des Bundes (BAG/PSI) ins 
Zwischenlager (Würenlingen) gegeben.
Die Entsorgung kostet zwischen 215 bis 250 Franken pro 
Liter!

Für jeden Abfall muss ein 2-Seitiges Formular ausgefüllt 
werden:

- Abgeber
- Nuklid, Aktivität

- Masse, Dosisleistung
- Chemische Formel

- Bestandteile (auch der Verpackung!

Bild: Formular Sammelaktion BAG/PSIBild: Ba-133 (SU)
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